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Tenor

I. Die Bescheide des Beklagten vom 19. Januar 2017, vom 8. Januar 2018 und vom 14. Januar 2019 jeweils 
in Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 12. September 2019 werden insoweit aufgehoben, als darin 
Grundgebühren für eine Wohneinheit festgesetzt worden sind.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die Kosten des Verfahrens tragen der Kläger zu 1/5 und der Beklagte zu 4/5.

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuldner darf 
die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht 
der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand

1
Der Kläger wendet sich gegen die Erhebung einer Grundgebühr für Wohnnutzung hinsichtlich der 
Wasserversorgung und der Schmutzwasserbeseitigung.

2
Der Kläger ist (inzwischen) Alleineigentümer des Grundstücks Fl.Nr. ... im Gemeindegebiet des Beklagten. 
In dem dort errichteten Anwesen wohnte bis zu deren Ableben am 6. März 2014 die Schwester des Klägers. 
Mit Formblatt vom 25. August 2011 erklärte diese, dass sich auf dem Anwesen zwei Wohnungen befinden 
würden, von denen sie die Wohnung 1 links mit 60 m² privat nutze und die Wohnung 2 rechts mit 70 m² 
gewerblich genutzt werde.

3
Mit Bescheid vom 22. Januar 2015 setzte der Beklagte für dieses Anwesen u.a. eine Grundgebühr für eine 
Wohneinheit in Höhe von 46,00 EUR für die Wasserversorgung und in Höhe von 68,00 EUR für die 
Entwässerung für das Jahr 2014 fest. Mit Bescheid vom 19. Januar 2017 für das Jahr 2016, mit Bescheid 
vom 8. Januar 2018 für das Jahr 2017 und mit Bescheid vom 14. Januar 2019 für das Jahr 2018 setzte der 
Beklagte jeweils eine Grundgebühr für eine Wohneinheit in Höhe von 43,20 EUR für die Wasserversorgung 
und in Höhe von 68,00 EUR für die Entwässerung fest. Dagegen legte die Erbengemeinschaft mit 
Schreiben vom 22. Februar 2015 und vom 26. Januar 2017 jeweils Widerspruch ein, nach Ableben der 



Miterbin legte der Kläger allein mit Schreiben vom 26. Januar 2018 und vom 26. Januar 2019 jeweils 
Widerspruch ein. Das Objekt dürfe nicht zu Wohnzwecken vermietet werden und somit könne auch keine 
Grundgebühr für Wohnzwecke berechnet werden. Mit Formblattbogen vom 16. Februar 2017 erklärte der 
Kläger des Weiteren, dass die Wohnungen als Lager gewerblich genutzt würden. Wohnung 1 stünde leer. 
Trotz Aufforderung legte der Kläger weder Unterlagen über den Rückbau der Wohnung zu gewerblich 
genutzten Fläche vor, noch vereinbarte er einen Termin vor Ort mit den Wasserwarten des Beklagten.

4
Mit vier Widerspruchsbescheiden jeweils vom 12. September 2019 wies das Landratsamt die Widersprüche 
zurück. Aufgrund der ursprünglichen Angaben der vorherigen Eigentümerin sei davon auszugehen, dass 
entsprechende technische Vorrichtungen/Anschlüsse zumindest während der Wohnnutzung der 
Voreigentümerin bestanden hätten und diese auch für eine Wohnnutzung ausgelegt sein müssten. Bei der 
Grundgebühr handele es sich um eine verbrauchsunabhängige Gebühr. Sie würde auch dann entstehen, 
wenn nur die Vorhalteleistung in Anspruch genommen werde. Voraussetzung sei, dass die technischen 
Voraussetzungen geschaffen worden seien, sodass jederzeit Wasser entnommen bzw. jederzeit Abwasser 
eingeleitet werden könne. Ob es tatsächlich zu einem Wasserverbrauch oder zu Abwassereinleitungen 
komme, sei unerheblich. Solange also nicht belegt sei, dass die entsprechenden Anschlüsse zurückgebaut 
worden seien bzw. die Wohnung zurückgebaut sei, sei auch weiterhin davon auszugehen, dass diese 
vorhanden und für eine Wohnnutzung ausgelegt seien. Im Hinblick auf die Weigerung einer 
Inaugenscheinnahme werde die Annahme eher bekräftigt, dass sich an dem von der Voreigentümerin 
mitgeteilten Sachverhalt nichts geändert habe.

5
Dagegen erhob der Kläger rechtzeitig Klage und beantragte zuletzt,

6
die Abrechnungsbescheide des Beklagten über die Wassergebühren vom 22. Januar 2015, 19. Januar 
2017, 8. Januar 2018 und 14. Januar 2019 in Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 12. September 2019 
dahingehend zu ändern, dass die Grundgebühr nur für gewerbliche Grundstücke erhoben wird.

7
Seine Ansprüche würden sich wie folgt zusammensetzen:

8
Grundgebühren Wohnzwecke 2014 83,40 EUR

9
Grundgebühren Wohnzwecke 2016 111,20 EUR

10
Grundgebühren Wohnzwecke 2017 111,20 EUR

11
Grundgebühren Wohnzwecke 2018 111,20 EUR

12
Gesamt: 417,00 EUR.

13
Das streitgegenständliche Immobilienobjekt liege in einem Gewerbegebiet. Laut Verordnung des 
Landratsamtes dürften in diesem Gewerbegebiet keine Immobilien zu reinen Wohnzwecken genutzt 
werden. Das Anwesen stehe seit 31. März 2014 leer und werde nur als gewerblicher Lagerraum genutzt. 
Der Beklagte sehe dies genauso, denn er habe bisher noch keine Zweitwohnungssteuer veranlagt. Das 
Objekt sei mehrfach durch eine rein gewerbliche Nutzung, z.B. eine Pizzeria oder Freizeitpark, aufgefallen. 
Es sei 1991 als Freizeitpark geplant und gebaut worden. Ein Wasseranschluss oder eine Toilette sei 
durchaus auch in einer gewerblichen Immobilie üblich. Eine Inaugenscheinnahme komme nicht in Betracht, 
da der Kläger dem Beklagten eine Mitschuld am Tod seiner Schwester gebe und deshalb ein Hausverbot 
für Gemeindemitarbeiter bestehe. Es werde des Weiteren eine Bestätigung der Firma R. vom 7. Oktober 
2019 vorgelegt, wonach diese das Anwesen ab 1. April 2014 als Lagerraum nutze. Die gewerbliche 
Nutzung werde auch dadurch bestätigt, dass vom Finanzamt eine Abschreibung verbeschieden worden sei. 



Seit Mai 2020 stehe das Objekt leer und zum Verkauf. Der Bürgermeister habe sich für das Objekt 
beworben.

14
Der Beklagte beantragt,

15
die Klage abzuweisen.

16
Zunächst sei festzustellen, dass der Kläger ausweislich der eindeutigen Formulierung nur die Bescheide zur 
Erhebung der Wassergrundgebühr beklagt habe. Die Teilanfechtung sei statthaft und zulässig, da die 
Bescheide hinsichtlich der verschiedenen, damit festgesetzten Gebühren auf unterschiedlichen, 
voneinander unabhängigen Rechtsgrundlagen, nämlich einerseits der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
kommunalen Wasserversorgung und der Beitrags- und Gebührensatzung zur kommunalen 
Entwässerungssatzung andererseits beruhen und keine sachliche oder rechtliche Abhängigkeit von 
einander aufweisen würden, also teilbare Regelungsinhalte darstellen würden, welche ausschließlich aus 
Praktikabilitätsgründen vom Beklagten in einem Bescheid zusammengefasst worden seien. Die 
Grundgebühren hinsichtlich Abwasser seien somit bestandskräftig. Die Erhebung der Wassergrundgebühr 
sei rechtmäßig. In der Erklärung vom 25. August 2011 haben die Voreigentümerin bestätigt, dass es sich 
um eine privat genutzte Wohneinheit handele. Selbst wenn die tatsächliche Wohnnutzung mit dem Tod der 
Voreigentümerin aufgegeben worden sei, bleibe der jeweilige Eigentümer trotz Leerstands 
gebührenpflichtig. Gebührenrechtlich irrelevant zeige sich hierbei auch die Frage, ob die Wohnnutzung 
baurechtlich genehmigt sei oder z.B. aus bauplanungsrechtlichen Gründen nicht genehmigungsfähig wäre. 
Denn die Grundgebühr solle zur Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten (Vorhaltekosten) des 
Beklagten beitragen. Trotz mehrfacher Aufforderung des Beklagten habe der Kläger keinen belastbaren und 
gebührentechnisch beachtlichen Nachweis über den Rückbau der für die vorbezeichnete Wohnnutzung 
relevanten Wasserverbrauchs-Installationen erbracht. Insbesondere habe er sich nicht zu einer 
Inaugenscheinnahme bereit erklärt. Auch die Erklärung der Erbengemeinschaft vom 16. Februar 2017 
ändere insoweit nichts, da darin letztlich nur bestätigt werde, dass die Wohnung nun leer stehe. Es wäre ein 
Leichtes für den Kläger, nach tatsächlichem Rückbau der die Wohnnutzung ermöglichenden Einbauten eine 
Befreiung zu erhalten. Die Bestätigung der Firma R. vom 7. Oktober 2019 müsse als Täuschungsversuch 
bewertet werden. Die Adresse sei die ursprüngliche Adresse der Erbengemeinschaft und die 
Telefonnummer die des Klägers. Die ... sei zwar als GmbH existent, befasse sich jedoch mit der 
Entwicklung von Softwarelösungen. Aus dem vorgelegten Aktenvermerk des Beklagten, Gewerbeamt, 
ergebe sich, dass Nachforschungen im Internet und in der Gewerbedatenbank erfolglos gewesen seien. 
Auch in der zuständigen Verwaltungsgemeinschaft sei keine gewerberechtliche Anmeldung erfolgt (vgl. 
Aktenvermerk vom 2.6.2020). Aus einem weiteren Aktenvermerk vom 12. Mai 2020 über eine Ortseinsicht 
durch den Beklagten ergebe sich, dass am Objekt alle Jalousien geschlossen gewesen seien und das 
Werbeschild keine Firmennamen zeige. Am Briefkasten des Anwesens sei der Nachname des Klägers 
angebracht gewesen, aber keine Anhaltspunkte für eine Firma R. Ein potentieller Käufer habe bei einer 
Besichtigung am 5. August 2020 festgestellt, dass eine Wohnung mit ca. 130m2 bezugsfertig vorhanden 
sei.

17
Auf Anfrage des Gerichts teilte das zuständige Landratsamt, Bauaufsicht, mit Schreiben vom 11. Februar 
2020 mit, dass das Anwesen im Zuge der Baumaßnahme „...“ als ... genehmigt worden sei. Eine 
Wohnnutzung sei jedoch nie genehmigt gewesen. Es gebe vermutlich noch einen Genehmigungsplan von 
1991 bezüglich der ... und eines Verwaltungsgebäudes. Dieser Plan liege jedoch nicht vor. Scheinbar sei 
1989 ursprünglich die Aufstellung eines Bebauungsplans verfolgt worden, welcher jedoch nie Rechtskraft 
erlangt habe. Das Anwesen befinde sich nun im unbeplanten Innenbereich. Es handele sich jedoch um ein 
faktisches Gewerbegebiet. Im Flächennutzungsplan werde diese Fläche als Fläche für Gewerbe dargestellt. 
Eine Wohnnutzung könne somit nur ausnahmsweise für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber/-leiter analog § 8 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden.

18
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtssowie auf die beigezogenen Behördenakten, auch 
der Widerspruchsbehörde, sowie auf das Protokoll über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.



Entscheidungsgründe

19
Die Klage ist zulässig und begründet, soweit sie sich gegen Festsetzung einer Grundgebühr für die 
Wohnnutzung hins. „Entwässerung“ und hins. „Wasserversorgung“ für die Abrechnungszeiträume 2016, 
2017 und 2018 richtet. Insoweit sind die Bescheide des Beklagten vom 19. Januar 2017, vom 8. Januar 
2018 und vom 14. Januar 2019 jeweils in Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 12. September 2019 
rechtswidrig und verletzen den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Soweit der Bescheid 
vom 22. Januar 2015 eine Grundgebühr für die Wohnnutzung für den Abrechnungszeitraum 2014 festsetzt, 
ist dieser rechtmäßig, so dass die Klage insoweit unbegründet ist.

20
1. Die Klage ist zulässig. Insbesondere sind die angegriffenen Bescheide, soweit darin jeweils eine 
Grundgebühr für die Wohnnutzung hins. „Entwässerung“ festgesetzt worden ist, nicht bestandskräftig 
geworden. Der Kläger hat auch insoweit fristgerecht gem. § 74 Abs. 1 Satz 1 VwGO Klage erhoben. Das 
Klagebegehren im Klageschriftsatz vom 8. Oktober 2019 bezieht sich entgegen der Auffassung des 
Beklagten auf die Festsetzung einer Grundgebühr sowohl für die „Wasserversorgung“ als auch für die 
„Entwässerung“. Zwar verwendet der Kläger in seinem Klageschriftsatz ausdrücklich nur den Begriff 
„Wassergebühren“. In der Begründung beziffert er jedoch ausdrücklich die Höhe seiner geltend gemachten 
Ansprüche, die sich in der Summe jeweils aus der Grundgebühr Wasserversorgung und der Grundgebühr 
Entwässerung zusammensetzen. Er nimmt des Weiteren auf die Widerspruchsbescheide Bezug, in denen 
aufgrund der ausdrücklichen Bezeichnung in den jeweiligen Widersprüchen ebenfalls beide Bereiche 
geprüft wurden. Inhaltlich geht er neben der Erwähnung des Wasseranschlusses auch auf das 
Vorhandensein von Toiletten, in denen Abwasser abgeleitet wird, ein. So ergibt auch im Hinblick auf das 
vorausgegangene Widerspruchsverfahren die Auslegung gem. § 88 VwGO, dass sich der Kläger, der nicht 
durch einen Rechtsanwalt vertreten wird, jeweils gegen beide Grundgebühren wenden will.

21
2. Die Klage ist jedoch nur hinsichtlich der Festsetzung einer Grundgebühr für die Jahre 2016, 2017 und 
2018 begründet. Hinsichtlich der Festsetzung einer Grundgebühr für das Jahr 2014 ist die Klage dagegen 
unbegründet.

22
Nach § 9 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabensatzung (BGS/WAS) vom 21. Oktober 
2010 erhebt die Gemeinde für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grundgebühren (§ 10) und 
Verbrauchsgebühren (§ 11). Nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung wird die Grundgebühr für Grundstücke, die 
zu Wohnzwecken und zum Zwecke der gewerblichen Beherbergung genutzt werden, nach der Zahl und der 
Größe der Wohneinheiten am 1. Januar des jeweiligen Kalenderjahres berechnet. Die gleiche Regelung 
wurde hinsichtlich der Benutzung der Entwässerungseinrichtung in § 9 und § 10 der Betrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) vom 21. Oktober 2010 getroffen.

23
Das streitgegenständliche Grundstück wurde im Zuge der Baumaßnahme „...“ mit einem „...“ bebaut und 
wurde bzw. wird u.a. gewerblich als Lagerraum bzw. Büro genutzt. Bis März 2014 wurde es unstrittig 
teilweise auch tatsächlich zu Wohnzwecken genutzt. Mit den streitgegenständlichen Bescheiden wurden 
jeweils neben den beiden Grundgebühren für Entwässerung und Wasserversorgung für zu Wohnzwecken 
genutzte Grundstücke auch jeweils zwei Grundgebühren für gewerblich genutzte Grundstücke festgesetzt.

24
a) Die Festsetzung der beiden Grundgebühren für eine Wohneinheit für den Abrechnungszeitraum 2014 
war rechtmäßig. Zum maßgeblichen in der Satzung festgelegten Stichtag am 1. Januar 2014 wurde die 
Wohnung 1, links, des streitgegenständlichen Anwesens unstrittig von der Schwester des Klägers 
tatsächlich zu Wohnzwecken genutzt. Dies ergibt sich bereits aus dem von der Schwester des Klägers 
ausgefüllten Antrag vom 25. August 2011 (Bl. 1, 2 der Akte des Beklagten). Sie wohnte dort bis zu ihrem 
Ableben im März 2014. Wegen der tatsächlichen Wohnnutzung spielt es für die Festsetzung im 
Kalenderjahr 2014 keine Rolle, ob diese Wohnnutzung baurechtlich zulässig gewesen war. Da es sich nach 
§ 10 Abs. 3 BGS/WAS bzw. BGS/EWS um eine Jahresgebühr handelt, kam entgegen der Auffassung des 
Klägers keine teilweise Reduzierung der Gebührenhöhe in Betracht.



25
b) Für die Kalenderjahre 2016, 2017 und 2018 wurden die Grundgebühren für eine Wohneinheit jedoch zu 
Unrecht festgesetzt.

26
Mit der Grundgebühr nach Art. 8 Abs. 2 Satz 3 KAG sollen die Vorhaltekosten, als die „stehenden“, 
„invariablen“, „fixen“, „verbrauchsunabhängigen“ Kosten abgedeckt werden. Sie werden für die 
Inanspruchnahme der bloßen Lieferungs-, Abnahme- und Betriebsbereitschaft der öffentlichen 
Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung von allen Eigentümern erhoben, deren Grundstücke an 
die Einrichtung angeschlossen sind (Wuttig/Thimet, Gemeindliches Satzungsrecht und Unternehmensrecht 
Stand Oktober 2019, Teil IVb, Frage 33, Nr. 2). Die Grundgebühr wird somit unabhängig von der 
tatsächlichen Nutzung dafür erhoben, dass die gebührenpflichtigen Leistungen jederzeit in Anspruch 
genommen werden können („Lieferbereitschaft“). Es ist deshalb zutreffend, dass der Leerstand eines 
Hauses die Grundgebührenpflicht allein nicht entfallen lässt, weil die gebührenpflichtigen Leistungen 
grundsätzlich jederzeit wieder in Anspruch genommen werden können. Dies ist auch dann der Fall, wenn 
Wohnhäuser vorübergehend (aus beliebigem Grund) nicht genutzt werden (Wuttig/Thimet, Gemeindliches 
Satzungsrecht und Unternehmensrecht, Teil IVb, Frage 33, Nr. 8.1). Die Eigentümer haben mit Aufnahme 
der Wohnnutzung gegenüber dem Beklagten sofort wieder den Anspruch, dass dieser ihnen die benötigte 
Menge an Trinkwasser liefert und das Abwasser abnimmt (OVG Sachsen-Anhalt, B.v. 14.4.2008 - 4 L 
181/07 - juris). Die Entscheidung für oder gegen die tatsächliche Inanspruchnahme bei einem nur 
vorübergehenden Leerstand liegt allein in der Sphäre des Gebührenpflichtigen (VG Frankfurt (Oder), U.v. 
15.9.2008 - 5 K 397/04 - juris Rn. 31).

27
Voraussetzung ist jedoch, dass die Wohnung ihrer Beschaffenheit nach zum Eigengebrauch oder zur 
Vermietung als Wohnung genutzt werden darf, da (nur) unter diesen Umständen der Gebührenpflichtige 
objektiv die Wohnnutzung jederzeit wiederaufnehmen und damit sofort den Anspruch auf die Bereitstellung 
der Wasserversorgung und die Abwasserabnahme wieder erwerben kann, so dass die Betriebsbereitschaft 
vorgehalten werden muss (vgl. SächsOVG, U.v. 20.5.2019 - 5 A 100/16 - juris Rn. 36; U.v. 8.7.2019 - 5 A 
101/16 - juris Rn. 5).

28
Aus der vom Gericht eingeholten Stellungnahme des zuständigen Landratsamts, Bauaufsicht, vom 11. 
Februar 2020 (Bl. 61 der Gerichtsakte) ergibt sich, dass das Gebäude als „...“ genehmigt worden war. Eine 
Wohnnutzung war hier jedoch nie genehmigt worden. Das Anwesen befindet sich im unbeplanten 
Innenbereich nach § 34 BauGB. Gemäß § 34 Abs. 2 BauGB handelt es sich jedoch um ein faktisches 
Gewerbegebiet i.S.d. § 8 BauNVO. Im Flächennutzungsplan wird diese Fläche auch als Fläche für Gewerbe 
dargestellt. Eine Wohnnutzung kann somit nur ausnahmsweise für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie für Betriebsinhaber/- leiter analog § 8 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden.

29
Daraus ergibt sich, dass im streitgegenständlichen Zeitraum das Anwesen in baurechtlicher Hinsicht nicht 
zu Wohnzwecken genutzt werden durfte. Ob in Zukunft ausnahmsweise eine Genehmigung in Betracht 
kommt, spielt für das vorliegende Verfahren keine Rolle. Unter diesen Umständen lag es somit nicht allein in 
der Sphäre des Klägers, die Wohnnutzung wiederaufzunehmen. Eine Wohnnutzung wäre nach der 
Stellungnahme des Landratsamtes legal nur zulässig, wenn diese ausnahmsweise zugelassen werden 
würde. Diese Konstellation ist mit dem Fall vergleichbar, der der Entscheidung des Sächsischen 
Oberverwaltungsgerichts vom 8. Juli 2019 (5 A 101/16 - juris Rn. 56) zugrunde lag. Das 
Oberverwaltungsgericht kam darin zu dem Ergebnis, dass eine Grundgebühr für Wohnnutzung nicht 
erhoben werden durfte, weil nach der Bewertung der bauordnungsrechtlichen Situation eine Wohnnutzung 
dort bauordnungsrechtlich unzulässig wäre.

30
Soweit der Beklagte darauf abstellt, dass es nicht auf den Umstand der bauordnungsrechtlichen Legalität 
ankomme, ist dieser Auffassung nicht zu folgen. Die vom Beklagten zitierte Kommentarstelle in Wuttig/Timet 
(Gemeindliches Satzungsrecht und Unternehmensrecht, Teil IVa Frage 26, Nr. 3.6.5). führt zum Thema 
„Schwarzbau“ folgendes aus: „Soweit es sich bei einem nachträglichen Dachgeschossausbau um einen 
sog. „Schwarzbau“ handelt, ist zu differenzieren: Eine Geschossflächenmehrung stellt keinen 



beitragsrelevanten Vorteil dar, wenn sie von Anfang an nicht nutzbar ist, weil sie einer unverzüglichen und 
sofort vollziehbaren Nutzungsuntersagung unterworfen wurde. Wird der Bauherr jedoch zur nachträglichen 
Vorlage eines Bauantrags aufgefordert oder der Schwarzbau über einen längeren Zeitraum hin geduldet, so 
ist wohl davon auszugehen, dass die Beitragspflicht entstanden ist. Ist die Beitragspflicht aber entstanden, 
dann ändert selbst eine Beseitigung der beitragspflichtigen Geschossfläche nachträglich nichts mehr am 
Grundsatz der Einmaligkeit des Beitrags.“

31
Die zitierte Kommentarstelle ist auf dem vorliegenden Fall nicht, auch nicht vergleichbar, anwendbar. Die 
Ausführungen behandeln Fragen zu dem Bereich „Beiträge“ (Teil IVa) und nicht zu dem hier strittigen 
Bereich „Gebühren“. Zutreffend ist insoweit, dass bei einem geduldeten Schwarzbau die Beitragspflicht für 
die erstmalige Herstellung der leitungsgebundenen Einrichtungen entstehen und nachträglich nicht mehr 
entfallen kann. Dies hängt mit den Besonderheiten des Beitragsrechts als einmalige Leistung zusammen. 
Im Gebührenrecht dagegen kommt es auf die jeweilige (Nutzungs-)Situation an. Die maßgeblichen 
Umstände können sich insoweit im Laufe der Zeit für den jeweiligen Abrechnungszeitraum ändern. Es gibt 
im Gebührenrecht keinen Grundsatz der Einmaligkeit der Leistung. Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, 
dass die zuständige Bauaufsichtsbehörde von der Wohnnutzung der Schwester des Klägers Kenntnis hatte 
und dies geduldet hat bzw. dulden würde.

32
Es liegen des Weiteren keine Hinweise dafür vor, dass die Wohnung in den streitgegenständlichen Jahren 
tatsächlich zu Wohnzwecken genutzt worden ist. Insoweit kann es dahinstehen, ob die vom Kläger 
vorgelegte Bescheinigung der Firma R. vom 7. Oktober 2019 (Bl. 14 der Gerichtsakte), wonach diese das 
Anwesen seit dem 1. April 2014 als Lagerraum genutzt hätte, den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. 
Auch der Beklagte hat jedenfalls keine Nachweise dafür vorgelegt, dass eine tatsächliche Wohnnutzung 
erfolgt ist. Dies deckt sich mit den vorgelegten Lichtbildern einer Ortseinsicht des Beklagten vom 12. Mai 
2020, worauf das Objekt mit geschlossenen Jalousien zu sehen ist und einen ungenutzten Eindruck macht 
(Bl. 76 ff der Gerichtsakte). Auch Daten aus dem Einwohnermeldeamt liegen offensichtlich nicht vor.

33
Ebenfalls spielt es keine Rolle, ob die relevanten Anschlüsse vom Kläger tatsächlich zurückgebaut worden 
sind. Denn auch für eine gewerbliche Nutzung ist grundsätzlich die Inanspruchnahme der Entwässerungs- 
und der Wasserversorgungseinrichtung denkbar. Deshalb ist dafür auch eine Grundgebühr für gewerbliche 
Nutzung vorgesehen (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 3 BGS/WAS bzw. BGS/EWS).
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3. Die Kostenaufteilung ergibt sich aus § 155 Abs. 1 VwGO, wonach die Kosten verhältnismäßig zu teilen 
sind, wenn ein Beteiligter teils obsiegt, teils unterliegt. Die Entscheidung über die vorläufige 
Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 Satz 1 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.


